
für den Kreis MarienburgWestpn
Erscheint»Mittwochund SonnabendAbend.

Nr. no.

LandrätlicheBekanntmachungen
Nr. l.

Nachstehend bringe ich das Verzeichnis, der in den

Monten Mai, Juni und Juli d. Js. erteilten Jagdscheine
zur öffentlichenKenntnis.

Marienburg den 2. August.

Marienburg, den -31. Juli 1905.

F Beginn

g'- Name Stand Wohnort der
Z -

Z Gültigkeit.

1 Bending, Ed. Gasthofb. Sandhof 20. 5. 05 «

2 Lißewski kgl. Was-Viertel 20. 5 05
-

,

serbauw.
3 Vreitfeld, Richard Fischer Sorgenort 31. 5 05

4 Rehfeld, K. Lehrer Kl.-Lichtenau 8. 6 05

5 Warkentin, Ed. Gutsbes. Schönau 9. 6 05

6 Mutter, August Eigent. Sorgenort lo. 6. 05

7 Fischer, Eugen Kreisfan Marienburg 10· 6 05
, kassenafs

8 Quapp, Corn. Gutsbes. Pr.Rosengari l2·. 6, 05

9 Wichmann, Max Jnspektor Schadwalde l7. 6. 05

10 Breitfeld I, August Besitzer Sorgenort 26. 6. 05

11 Grindemann, Martin Besitzer s Tiegenhagen 28. 6. 05
«

12 Schwichtenberg, Joh. Gutsbes. Schönau I. 7. 05

13 Jochem, Julius Ves. u. Wengelwaldeso 6; 05

Gastwirt
·

.

14 Pangritz, Otto Besitzer Hohenwalde 3. 7. 05

15 Krügen Peter Eigentüm.Stobbendors s. 7. 05

16 Breitfeld, Franz Besitzers. Sorgenort 8. 7. 05

17 Mutter, Rudolf Maurerg. Sorgenort 11. 7. 05

18 Iohrden, Ferdinand Zimmerg. Sorgenort 19.’7. 05

u. Fischer
19 Wunderlich, Viktor Gutsbes Pr.Königsd. 21. 7. 05

20 Hartung, Emil Musiker Stobbendorf 25 7. 05

21 Kunz, Wilhelm VüchsenmMarienburg 27. 7. 05

Nr. 2 Marienburg, den 27. Juli 1905.

Nach § 120 der Landgemeindeordnung vom Z. Juli 1891

ist die Gemeinderechuuug binnen ZsMonatennach dem Schlusse
des Rechnungsjahres der GemeindeversammlungGemeindever-
tretung) zur Prüfung, Feststellung und Entlastung vorzulegen
und eine Abschrift des Feststellungsbeschlussesmir einzureichen.

Die Herren Gemeindevorsteherdes Kreises, welche dieser
Vorschrift bisher nicht genügt haben, werden ersucht, mir eine

Abschrift des Feststellungsbeschlussesnunmehr bis zum 10.

August d. Js. einzureichen.

Nr. 3. Remontessslukaus siir 1905.
1. Zum Ankauf dreijähriger,ausnahmsweisevierjähriger

«

Remonten sollen in diesem Jahre im RegierungsbezirkeDanzig
die nachbezeichnetenöffentlichenMärkte abgehalten werden:

21. August Tiegenhos, Kr. Marienburg, 10.30 vorm»

22. » Neustadt Wur» 8.30 vorm»

23. » Marienburg Wpr., 8.0 vorm.

1905.

2. Die eingekauftenPferde werden sofort abgenommen
bundgegen Qstittung bar bezahlt.

3. Pferde mit Mängeln, die gesetzlich den Kauf rück-
gängig machen, sind vom Verküufer gegen Erstattung des

Kauspreises und der Unkosten zurückzunehmen,desgleichen
Pferde, die sich während der ersten 28 Tage nach dem Tage
der Einlieferung in das Depot als Klophengsteerweisen. Die

gesetzmäßigeGewährsfristwird für periodischeAugenentzündung—

(innere Augenentzündung,Mondblindheit) auf 28 Tage-nach
dem Tage der Einlieferung in das Depot verlängert, für
Koppen (Krippensetzen) auf 10 Tage vom genannten Zeit-
punkte ab verkürzt. .

4. Verkäuser,die Pferde verführen,die ihnen nicht eigen-
tümlichgehören,müssensich gehörig ausweisen können.

5. Der Verkäuser ist verpflichtet, jedem verkauften Pferde
eine neue, starke, rindlederne Trense mit starkem Gebiß und
eine neue Kopfhalfter von Leder oder Hanf mit mindestens
zwei Meter langen Stricken unentgeltlich mitzugeben.

6. Zur Feststellung der, Abstammung der Pferde sind die
Deck- und Füllenscheinemitzubringen.

Auch werden die Verkaufer ersucht, die Schweife der

Pferde nicht übermäßigzu beschneidenund die Schwanzrübe
nicht zu verkürzen.

7. Vorstehende Ankaufsbediugungen gelten auch für nicht
öffentlicheMärkte. .

Berlin, den 8. Februar 1905.

Kriegsministerium. Remonte - Jnspektion.
gez. v.—Damnitz.

Marienburg, den 28. Mai 1905.

Vorstehende Vetanntmachung wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntnisgebracht.

Die Ortsbehbrden des Kreises werden ersucht, die Jnters
essenten auf die Märkte aufmerksam zu machen.

Die Viehmitrkte in Tiegenhof und Marienburg am 21.

bezw. 23. August sind nur für solchePferde bestimmt, die bei
den Frühjahrsmärktenwegen vorübergehenderUmständevom

X

Anlauf zurückgestelltwurden.

Nr. 4. Als absendende Anstalt, welche für die unter

Nr. 9 der Allgemeinen Vorschriften über die Gefangenen-
Sammeltrausporte ans Eisenbahueu vom 10. März 1904

bezw. Nr. 6 des Runderlasfes des Herrn Ministers des Innern
vom 12. April 1905 11 b 1157 2. Ang. vorgeschriebene
Transportverpflegung zu sorgen hat, ist, wie der Herr Minister
des Jnnern im Einvernehmen mit dem Herrn Justizminister
mitteilt, in der Regel die den Dransport einleitende Polizei-
behörde anzusehen. Die durch die Beschaffung der in Rede

stehendenVerpflegung entstehendenKostengehörenzu den Trans-

portkosten und sind daher —- wie dies im allgemeinen auch —-

bereiis geschieht — behufs Grstattung in die betreffenden
Forderungsnachweisemit aufzunehmen.
borgt-brachten BeschwerdenTransportgefangener wegen unter-

lassener oder mangelhaster Verpflegung in Zukunft tunlichst
vorzubeugen, werden die als Transportleiter fungierendenStraf-
anstalts- und Gefängnisbeamtenermächtigtwerden, in allen

Um den wiederholt
«



Nr. 7..

—

denjenigen Fällen, wo Transportaten dem Sammelwagen ent-
weder ohue oder mit unzulänglicherVerpflegung zugeführt
werden, ihrerseits sür die Beschaffung des Ersorderlichennach
Maßgabe des hervortretenden Bedürfnisses entweder noch vor

Abgang des Zuges oder auf geeignetenZwischenftationeuSorge
zu tragen» Die dadurch entstehenden Kosten sind bei der zu-
ständigenTransportbehördezur Erstattusntgzu liquidieren.
Danzig«,den« 31. Mai 1905. .

’

Der Regierungs-Präsident
J. V. gez. v. Lieres.

«

, Marienburg, den 21. Juli 1905.
Vorstehende Verfügung wird den Ortspolizeibehördendes

Kreises mit Bezuzsauf meine KreisblattssBekanntmachungvom

7. März d. Js-. Kreis-Blatt Nr. 34 zur Kenntnisnahme mit-

. geteilt. —

Nrh .5. Marienburg, den 31. Juli 1905.

Nach § 2 des Wildschongesetzesvom 14. Juli 1904 ist
im Monat August-der Abschuß folgender Wildnrten
gestattet:

«

, MännlichesRot- und Damtrild,
..Rehböcke,

Wilde Enten, ·"
«

. Schncpfen,
·

»-

. Wilde Schwane, Kraniche,Brachoögel,Wachtelköaigeund
alle anderen jagdbaren Sumpf- und Wasservögel,

·

Rebhühner und Wachtelu vom 24. August ab.
«

-

Alles übrige jagdbare Nutzwild ist mit der Jagd zu
verschonen. ·

—

,

Nr. 6.

MADE-
P

Marienburg en— 28 Juli 1905.

sind wegen baulicher Arbeiten vom bis einschließlich
5. August d. Js. geschlossen.

-

"

"·
’

—

-

i
s

.
« Marienburg, den«29. Juli 1905—.

"

Es sind gewählt und bestätigtworden:
a. zu Gemeindevorstehernr

HofbesitzerJohannes Conrad-Altendorf,
Gutsbesitzer Heinrich WiehlersStalle-.

Die Kreis-Speer- und die Kreis-Kommuunl-Knsse·

125 —

b. zu Schösseut
HofbesitzerOtto Fröse-Altendors,
Besitzer Jakob Holzrichter-Augustwalde.

o. zum stellvertretenden Schöfsem
HofbesitzerHeinrich Elfert-Altendors.

Bekanntmachungenanderer Behörden.
Nr. 1. Unter dem Schweinebestande desHosbesitzers
Wilhelm Reimer in Altenau herrscht Rotlausseuche, die

Schutz- nnd Sperrrnaszregeln sind angeordnet.
Gr. Lichten-tu, den 31. Juli 1905.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 2. Wegen Rotlausseuche ist über die Gehöste
des Hofbesitzer-sJohann Epp zu Petershagen und des Eigen-
tümers Martin Gköning zu Stobbendorf die Sperre verhängt

Amt Petershagem den 28. Juli 1905.

Der Amtsoorstehein

Nr. 3.
« Steckbries.

Der Korrigende Arbeiter Hermanu Jauz ist am 24.

Juli 1905 von der Außenatbeitsstellein Wichorsee, Kreis
Cnlui entwichen. Es wird um Festnahme und Mitteilung
hierher ersucht.

Personalbeschreibnug: Geburtsort Pastwisko, Kreis

Graudenz,«Geburtsdatmn 1.August1854, Religion evangelisch,
Größe 1,65 m, Haar dunkelgrau meliert (Glatze), Stirn hoch,
Augenbrauen blend, Augen blau, Nase und Mund gewöhnlich,
Bart rasiert, Zähne fehlerhaft, Kinn spitz, Gesichtsbildungoval,
Gesichtssarbe gesund, Gestalt schlank, Sprache deutsch nnd

polnisch. Besondere Kennzeichen keine.
"

s

«Bekleidnug: Anstaltskleider Von Englischiederstossge-

"stenipelt:P. B. A.

Kouitz, den 25.« Juli 1905.
"

Der Direktor -

«

der ProvinziabBesfernngp nnd Landarmen-Ar.stalt.

Druck von O. Heilb- Marienburg.


